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ZEICHENSATZUNG FÜR DAS ZETA-QUALITÄTSSIEGEL 
der Landesapothekerkammer Thüringen vom 8. Januar 2009 
 
Das "ZetA- Qualitätssiegel" ist beim Deutschen Patentamt als Wort- und Bildmarke 
eingetragen. Im Einzelnen sind bei der Benutzung folgende Vorschriften zu beachten: 

(1) Zur Führung des ZetA-Qualitätssiegels sind neben der Landesapothekerkammer 
Thüringen die Leiter von Krankenhaus-Apotheken und öffentliche Apotheken in 
Thüringen berechtigt, sofern eine gültige Zertifizierung nach der aktuellen QMS-
Satzung der Landesapothekerkammer Thüringen vorliegt. 
Die Nutzung durch Leiter von Krankenhaus-Apotheken und Inhaber öffentlicher 
Apotheken anderer Bundesländer, mit einer gültigen Zertifizierung der jeweiligen 
zuständigen Kammer, sowie durch andere Apothekerkammern bedarf der 
schriftlichen Einwilligung der Landesapothekerkammer Thüringen. Die Einwilligung 
regelt ausschließlich die Benutzungsmodalitäten entsprechend den Ziffern 2-5 der 
Zeichensatzung. 

(2) Das Qualitätssiegel darf nur in der beim Deutschen Patentamt gemeldeten Form 
und Farbe verwandt werden. 

(3) Die Benutzungsberechtigten dürfen das Qualitätssiegel zur Kennzeichnung der 
gültigen Zertifizierung ihrer Apotheke benutzen. Das Siegel kann von den 
Berechtigten ferner für alle gesetzlich und standesrechtlich zulässigen 
Werbemaßnahmen, wie Transparente, Aufdrucke auf Briefpapier, Rechnungen, 
Schaufensterdekorationen, Internetseiten usw. genutzt werden. 

(4) Bei Verletzung der mit dem Qualitätssiegel verbundenen Rechte ist die 
Landesapothekerkammer Thüringen zur Verfolgung berechtigt. Jeder 
Benutzungsberechtigte ist verpflichtet, jeden ihm bekannt gewordenen Fall der 
Zeichenverletzung der Landesapothekerkammer Thüringen unverzüglich 
mitzuteilen. 

(5) Bei Verstößen gegen die QMS-Satzung sowie bei gröblicher Verletzung der 
Berufspflichten kann die Landesapothekerkammer Thüringen das Siegel ganz oder 
auf Zeit entziehen. 

 

 

 

Erfurt, den 8. Januar 2009 
 
 
 
 
gez. Ronald Schreiber  
Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen 
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Der besseren Lesbarkeit und dem allgemeinen Sprachgefühl folgend, verwendet die Landesapothekerkammer 
Thüringen für Berufs- und Funktionsbegriffe, wie Apotheker, Praktikant usw., einheitlich die geschlechtsneutrale 
Variante. 


